
14/BV/009/2024 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 

1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung für 
den Ortsteil Letzin der Gemeinde Gnevkow im 

Verfahren gemäß § 34 Abs. 4 BauGB 
hier: Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

Organisationseinheit: 

Fachgebiet Bau- Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement / Bauhof 

Datum 

05.07.2024 

Verfasser: 

Juliane Kiewitt 
Einreicher: 

 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Gnevkow (Entscheidung) 24.07.2024 Ö 
 
Sachverhalt 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gnevkow hat am 03.05.2023 den Entwurf und die 
Auslegung der 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung beschlossen.  

Die Beteiligungen der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligungen der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden den gesetzlichen Bestimmungen des 
Baugesetzbuches entsprechend durchgeführt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde keine Stellungnahme abgegeben. 

Der Inhalt der im Ergebnis der Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen ist in den als 
Anlage 1 beigefügten Abwägungstabellen aufgeführt. Die Stellungnahmen wurden geprüft; 
sie sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in den Abwägungstabellen behandelt 
werden.  

Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben, unter 
Angabe der Gründe zu unterrichten. Die Mitteilung bzw. Einsichtnahme soll spätestens nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplans erfolgen bzw. ermöglicht werden. Die nicht 
berücksichtigten Stellungnahmen sind bei der Vorlage des Plans mit einer Stellungnahme 
der Gemeinde vorzulegen. 

Die 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung ist im Ergebnis des durchgeführten 
Abwägungsverfahrens gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB als 
Satzung zu beschließen. 

Die 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin der Gemeinde 
Gnevkow ist nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung ortsüblich bekannt 
zu machen. Es ist anzugeben, wo die Satzung mit der Begründung eingesehen und Auskunft 
über den Inhalt verlangt werden kann. Die Satzung ist mit der Begründung zu jedermanns 
Einsicht bereit zu halten. 

Ergänzend ist die in Kraft getretene 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung mit der 
Begründung gemäß § 10a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in das Internet 
einzustellen. 



Anlagen: 

1. Abwägungstabelle zu den eingegangenen Stellungnahmen zur 1. 
Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung für den Ortsteil 
Letzin der Gemeinde Gnevkow, Bearbeitungsstand Juli 2024 

2. Satzung der 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung für 
den Ortsteil Letzin der Gemeinde Gnevkow einschließlich 
Begründung, Bearbeitungsstand Juli 2024 

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 

Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gnevkow beschließt: 

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden geprüft und deren Behandlung wird 
entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle (Anlage 1) 
beschlossen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
wurde keine Stellungnahme abgegeben. 

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der 
Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das Ergebnis der 
Abwägung durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme bzw. Mitteilung zu informieren. 

3. Die 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung, bestehend aus der 
Textsatzung, wird in der vorliegenden Fassung vom Juli 2024 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB i. V. m. § 34 Abs. 4 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung wird in 
der vorliegenden Fassung vom Juli 2024 gebilligt. (Anlage 2) 

4. Die 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin der 
Gemeinde Gnevkow ist nach der Beschlussfassung ortsüblich bekannt zu machen. 
Es ist anzugeben, wo die Satzung mit der Begründung eingesehen und Auskunft 
über den Inhalt verlangt werden kann. Die Satzung ist mit der Begründung zu 
jedermanns Einsicht bereit zu halten. Ergänzend ist die in Kraft getretene Satzung mit 
der Begründung gemäß § 10a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 34 Abs. 4 BauGB in das 
Internet einzustellen. 

  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:  2024   in Folgejahren:     

                    
    nein         nein   ja 

                    
   x ja         einmalig     
                    

              jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

                    

   x stehen zur Verfügung unter     stehen nicht zur Verfügung  

                

  Produktsachkonto:       
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

   5110005625     

  Bezeichnung:       Bezeichnung:     

    

  
  
  

  

Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen; Sachverst., Gerichts- & 
sonstige Aufwendungen 
  

  
    Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

                    
                    

Haushaltsmittel: 
  

35.824,13 Haushaltsmittel:     

    
Soll gesamt: 0,00  Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  

3.500,00  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  

32.324,13 noch verfügbar:     
  
Erläuterungen: Die HH-Mittel für die Änderung der 1. Abrundungssatzung wurden aus dem Vorjahr ermächtigt. 
Abrechnung erfolgt laut Angebot. 
  

  

  

Anlage/n 
1 Abw_§ 4 (2)_Juli '24 öffentlich 

 
2 Textsatzung_Juli '24 öffentlich 

 
3 Begründung_Juli '24 öffentlich 

 
 



Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zur 1. Änderung der erweiterten Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin der Gemeinde Gnevkow                   1 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB               Bearbeitungsstand: Juli 2024 

lfd. 

Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  

öffentlicher Belange 

Datum der  

Stellung-

nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

1.  Amt für Raumordnung 
und Landesplanung 

Mecklenburgische Seenplatte 
Neustrelitzer Str. 121 
17033 Neubrandenburg 

23.08.2023 Die Gemeinde Gnevkow beabsichtigt die 1. Änderung der erwei-

terten Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin. Die Satzungs-
änderung beinhaltet die Änderung textlicher Festsetzungen in 
Bezug auf bauordnungsrechtliche Aspekte. Es ist festzustellen, 
dass dadurch das vorhandene Innenpotenzial für Wohnbauflä-
chen attraktiver gestaltet und ausgenutzt werden kann. Die Än-
derungen werden raumordnerisch als behutsame Weiterent-

wicklung in Bezug auf die Gestalt des Ortes bewertet und be-
rücksichtigen somit Programmsatz 4.1(7) LEP M-V. 
Die 1.Änderung der erweiterten Abrundungssatzung der Ge-

meinde Gnevkow entspricht den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung. 

Die Vereinbarung der Planungsziele mit den Zie-

len und Grundsätzen der Raumordnung und Lan-
desplanung wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

     

2.  Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte 
Bauamt/ Kreisplanung Bauleit-
planung 
Zum Amtsbrink 2 
17192 Waren/Müritz 

05.09.2023 I. Allgemeines 
1. Die Gemeinde kann durch Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB 
(sog. Innenbereichssatzungen) den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil festlegen, soweit die entsprechenden Anwendungs-
voraussetzungen vorliegen. 

Insoweit hat die Gemeinde Gnevkow bereits für den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil Letzin eine Klarstellungs- und Er-
gänzungssatzung beschlossen, welche seit Dezember 1997 
rechtskräftig ist. 

Im Hinblick auf mehr Gestaltungsfreiheit geplanter Bebauungen 
soll diese Ursprungssatzung entsprechend dahingehend geän-
dert werden, dass insbesondere die Festsetzungen zur Ge-

schossigkeit und Höhe baulicher Anlagen sowie zur Anordnung 
von Nebengebäuden und die Vorschriften zur Gestaltung der 
Hauptgebäude vollständig gestrichen werden. 
Diesen Änderungen kann aus planungsrechtlicher Sicht vom 
Grundsatz her gefolgt werden. 
Mit der vorliegenden 1. Änderung der Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung der Gemeinde Gnevkow für den im Zusammen-

hang bebauten Ortsteil Letzin sollen hierfür insoweit planungs-
rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. 

 
2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen 
(Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB). 
Eine landesplanerische Stellungnahme vom 23. August 2023 

liegt mir vor. Danach entspricht die o.g. Satzungsänderung der 
Gemeinde Gnevkow den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung. 
 
 
 

Zu I. Allgemeines 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-

bedarf. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB               Bearbeitungsstand: Juli 2024 

lfd. 

Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  

öffentlicher Belange 

Datum der  

Stellung-

nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

II. Anmerkungen und Hinweise 

1. Seitens der unteren Wasserbehörde bestehen zu vorliegen-
der Änderungsplanung unter dem Gesichtspunkt des Gewässer-
schutzes keine Bedenken. 
Ungeachtet dessen ist entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 
5 WHG bei allen Vorhaben und Maßnahmen, mit denen Einwir-
kungen auf ein Gewässer (Oberflächengewässer, Grundwasser) 

verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche 
Sorgfalt anzuwenden, um Beeinträchtigungen sicher auszu-
schließen. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine was-

sergefährdenden Stoffe in den Untergrund eindringen können, 
die zu einer Beeinträchtigung des Oberflächengewässers/ 
Grundwassers führen könnten. 
 

2. Von Seiten der unteren Denkmalschutzbehörde werden fol-
gende Hinweise gegeben. 
Im Geltungsbereich der o.g. Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung ist das Baudenkmal „Gehöft Harker“ (Denkmallisten-Nr. 
DM_627, Letzin 62) bekannt. 
Weitere Baudenkmale befinden sich in unmittelbarer Umgebung 
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung (siehe Anlage). 

Bei dem Vorhaben werden daher Belange des Denkmalschutzes 

von Baudenkmalen berührt. 
 
Folgende Anmerkungen und Ergänzungen sind der 1. Änderung 
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung aufzunehmen. 
− „§ 1 Rechtsgrundlagen“ ist das Denkmalschutzgesetz M-V 

zuzufügen. 
− „§ 4 Festsetzungen für Abrundungsflächen“ ist auf Grund-

lage des Denkmalschutzgesetztes um folgenden Punkt zu 
ergänzen: 
Die untere Denkmalschutzbehörde ist in Genehmigungsver-
fahren von Vorhaben in unmittelbare Umgebung des o.g. 
Baudenkmals „Gehöft Harker“ zu beteiligen. 

 
Denkmale sind nach § 2 Abs. 1 DSchG M-V Sachen, Mehrheiten 
von Sachen und Teile von Sachen, an deren Erhaltung und Nut-
zung ein öffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen be-
deutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Sied-
lungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen sind und für die Erhaltung und Nutzung künstleri-

sche, wissenschaftliche, geschichtliche, volkskundliche oder 
städtebauliche Gründe vorliegen (§ 2 Abs. 1 DSchG M-V). 
 

 

Zu II.1 Untere Wasserbehörde 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf. 

 
 
 

 
 
 
 

Zu II.2 Untere Denkmalschutzbehörde 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Das Denkmalschutzgesetz M-V redaktionell in den 
Rechtsgrundlagen ergänzt. 
Zudem wird folgende Festsetzung nachrichtlich „§ 4 
Festsetzungen für Abrundungsflächen“ ergänzt: 
Die untere Denkmalschutzbehörde ist in Genehmi-

gungsverfahren von Vorhaben in unmittelbarer Umge-

bung des o.g. Baudenkmals „Gehöft Harker“ zu beteili-
gen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB               Bearbeitungsstand: Juli 2024 

lfd. 

Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  

öffentlicher Belange 

Datum der  

Stellung-

nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

3. Aus naturschutz-, wasser- und bodenschutzrechtlicher Sicht 

gibt es keine weiteren Anmerkungen oder Hinweise zu o.g. Sat-
zungsänderung der Gemeinde Gnevkow. 
 
III. Sonstiges 
▪ Städtebauliche Satzungen unterliegen keiner Genehmigung 

der höheren Verwaltungsbehörde mehr. Die Verfahrensver-

merke sind entsprechend anzupassen. 

Zu II.3 Natur-, Wasser- und Bodenschutz 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
 
Zu III. Sonstiges 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Verfahrensvermerke werden redaktionell ange-

passt. 

     

3.  Staatliches Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte 
Neustrelitzer Str. 120 
17033 Neubrandenburg 

24.08.2023 1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten 

Entsprechend der eingereichten Planungsunterlagen ist davon 
auszugehen, dass das Vorhaben jeweils einen Teil der Acker-

landfeldblöcke DEMVLIO75CB40076 und DEMVLIO75CB40091 
überplant und sich außerhalb eines Vorbehaltsgebietes Land-
wirtschaft befindet. Auch außerhalb eines solchen Vorbehalts-
gebietes Landwirtschaft soll der Flächenentzug durch andere 
Raumnutzungen so gering wie möglich gehalten werden, um die 
Existenzsicherung und Entwicklung landwirtschaftlicher Be-

triebe zu ermöglichen (vgl. LEP M-V 2016, Nr. 4.5 (5)). 
Bei der Umsetzung des Vorhabens ist daher darauf zu achten, 
dass der Entzug landwirtschaftlicher (Teil-)Flächen auf den ab-
solut notwendigen Umfang beschränkt und die Bewirtschaftbar-

keit der anliegenden Feldblöcke sichergestellt wird. Dafür muss 
die Erreichbarkeit mit landwirtschaftlicher Technik und die 
Funktionstüchtigkeit eventuell vorhandener Dränagesysteme 

gewährleistet bleiben. 
 
2. Integrierte ländliche Entwicklung 
Der Ortsteil Letzin unterliegt dem Flurbereinigungsverfahren 
Gnevkow gem. § 86 FlurbG. Auf die Beachtung von § 188 
BauGB wird ausdrücklich hingewiesen. 
Ob ein Altlastverdacht besteht, ist über das Altlastenkataster 

beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu erfragen. 
 

Andere Belange in der Zuständigkeit des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte sind 
durch das o.g. Vorhaben nicht betroffen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-

tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 

     

4.  Landesamt für Gesundheit und 
Soziales M-V 
Abt. Arbeitsschutz und techni-
sche Sicherheit 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB               Bearbeitungsstand: Juli 2024 

lfd. 

Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  

öffentlicher Belange 

Datum der  

Stellung-

nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

     

5.  Landesamt für Kultur- und 
Denkmalpflege M-V 
Domhof 4/5 
19055 Schwerin 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     

6.  Landesamt für Umwelt, Natur-
schutz und Geologie M-V 
Goldberger Straße 12 b 
18273 Güstrow 

15.08.2023 Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt 

zu den eingereichten Unterlagen vom 19.07.2023 keine Stel-
lungnahme ab. 

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Ge-

ologie M-V hat keine Stellungnahme zu den Pla-
nungsunterlagen abgegeben. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

     

7.  Landesamt für innere Verwal-
tung M-V 
Amt für Geoinformation, 

Vermessung und Katasterwesen 
Postfach 120135 
19018 Schwerin 

19.07.2023 In dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich 

geschützte Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagen-
netze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
Die genaue Lage der Festpunkte entnehmen Sie bitte den Anla-
gen; die Festpunkte sind dort farbig markiert. In der Örtlichkeit 
sind die Festpunkte durch entsprechende Vermessungsmarken 
gekennzeichnet ("vermarkt"). 
Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über das 

amtliche Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinfor-
mations- und Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. 
Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 713) gesetzlich geschützt: 

− Vermessungsmarken dürfen nicht unbefugt eingebracht, in 
ihrer Lage verändert oder entfernt werden. 

− Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermes-

sungsmarken des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunktfel-
des darf eine kreisförmige Schutzfläche von zwei Metern 
Durchmesser weder überbaut noch abgetragen oder auf 
sonstige Weise verändert werden. Um die mit dem Boden 
verbundenen Vermessungsmarken von Lagefestpunkten 
der Hierarchiestufe C und D auch zukünftig für satellitenge-
stützte Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu können, sollten 

im Umkreis von 30 m um die Vermessungsmarken Anpflan-
zungen von Bäumen oder hohen Sträuchern vermieden 
werden. Dies gilt nicht für Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ord-

nung. 
− Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit 

der Vermessungsmarken dürfen nicht gefährdet werden, es 
sei denn, notwendige Maßnahmen rechtfertigen eine Ge-

fährdung der Vermessungsmarken. 
− Wer notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodä-

tische Festpunkte gefährdet werden können, hat dies un-
verzüglich dem Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 
Katasterwesen mitzuteilen. 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

Es wird folgender Hinweis redaktionell in die Textsat-
zung aufgenommen: 
Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über 
das amtliche Geoinformations- und Vermessungswesen 
(Geoinformations- und Vermessungsgesetz - Geo-
VermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 
713) gesetzlich geschützt: 

− Vermessungsmarken dürfen nicht unbefugt einge-
bracht, in ihrer Lage verändert oder entfernt wer-
den. 

− Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen 
Vermessungsmarken des Lage-, Höhen- und 
Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisförmige 

Schutzfläche von zwei Metern Durchmesser weder 
überbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise 
verändert werden. Um die mit dem Boden verbun-
denen Vermessungsmarken von Lagefestpunkten 
der Hierarchiestufe C und D auch zukünftig für sa-
tellitengestützte Messverfahren (z.B. GPS) nutzen 
zu können, sollten im Umkreis von 30 m um die Ver-

messungsmarken Anpflanzungen von Bäumen oder 
hohen Sträuchern vermieden werden. Dies gilt nicht 
für Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ordnung. 

− Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Ver-
wendbarkeit der Vermessungsmarken dürfen nicht 
gefährdet werden, es sei denn, notwendige Maß-
nahmen rechtfertigen eine Gefährdung der Vermes-

sungsmarken. 
− Wer notwendige Maßnahmen treffen will, durch die 

geodätische Festpunkte gefährdet werden können, 
hat dies unverzüglich dem Amt für Geoinformation, 
Vermessungs- und Katasterwesen mitzuteilen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB               Bearbeitungsstand: Juli 2024 

lfd. 

Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  

öffentlicher Belange 

Datum der  

Stellung-

nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

 

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefährdet 
sind, ist rechtzeitig (ca. 4 Wochen vor Beginn der Baumaß-
nahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes beim Amt für 
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen. 
Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestim-
mungen ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geld-

buße bis zu 5 000 Euro geahndet werden. 
Ich behalte mir vor, ggf. Schadenersatzansprüche geltend zu 
machen. 

Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt über die Bedeu-
tung und Erhaltung der Festpunkte. 
 
Hinweis: 

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise bzw. kreis-
freien Städte als zuständige Vermessungs- und Katasterbehör-
den, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen das 
Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls 
zu schützen. 

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben 

gefährdet sind, ist rechtzeitig (ca. 4 Wochen vor Beginn 
der Baumaßnahme) ein Antrag auf Verlegung des Fest-
punktes beim Amt für Geoinformation, Vermessungs- 
und Katasterwesen zu stellen. Ein Zuwiderhandeln ge-
gen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine 
Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 

5 000 Euro geahndet werden. 

     

8.  Landesamt für zentrale Aufga-
ben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz 
MV 
Graf-Yorck-Straße 6 
19061 Schwerin 

26.07.2023 Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und 
fehlender Landesrelevanz ist das LPBK M-V als obere Landesbe-

hörde nicht zuständig. 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- 
und Katastrophenschutz an den als untere Verwaltungsstufe 

örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, 
dass in Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde nicht auszu-
schließen sind. 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hin-

gewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Per-
sonen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 

Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche 
Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche 

erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst 
des LPBK M-V. 
Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter 
„Munitionsbergungsdienst“ das Antragsformular sowie ein 
Merkblatt über die notwendigen Angaben. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 

bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 

http://www.brand-kats-mv.de/
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Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor 

Bauausführung empfohlen. 

     

9.  Landesforstanstalt M-V 
Forstamt Neubrandenburg 
Oelmühlenstraße 3 
17033 Neubrandenburg 

31.08.2023 Ziel der 1. Änderung der erweiterten Abrundungssatzung für 
den Ortsteil Letzin der Gemeinde Gnevkow ist, dass die defi-

nierte Zulässigkeiten in der wirksamen Satzung vom 
10.12.1997 bei den Abrundungsflächen für Wohnbauvorhaben 
abgeändert werden sollen. 
Dem Forstamt Neubrandenburg liegt die Abrundungssatzung 
von 1997 nicht vor und an Hand der im Internet hinterlegten 

Unterlagen sind die Anmerkungen nur im A4 - Format auf den 
abgebildeten Planvorlagen ersichtlich, aber nicht eindeutig er-

kennbar bzw. sie sind nicht lesbar. 
Aus diesem Grund verfasst unsere Behörde eine allgemeine 
Stellungnahme. 
Nach Sichtung von Luftbildern befindet sich der Ortsteil Letzin 
nicht in direkter Nachbarschaft mit Waldflächen. 
Die Waldabstandsregelung nach § 20 LWaldG kommt deshalb 

nicht zur Anwendung. Danach ist ein Waldabstand von 30 Me-
tern zwischen einer baulichen Anlage und der Traufkante von 
Waldbeständen einzuhalten, um Gefahren zu vermeiden, die 
ausgehend vom Wald für bauliche Anlagen oder deren Nutzern 

drohen, als auch Gefahren für den Wald und dem Waldbesitz 
vorzubeugen, die aus der baulichen Anlage bzw. deren Nutzung 
erwachsen. 

Bezogen auf die vom Wald ausgehende Gefährdung, steht der 
Schutz von Leben und Gesundheit des Nutzers baulicher Anla-
gen im Mittelpunkt der gesetzlichen Festlegungen. 
Die Vorschrift dient aber auch in gleicher Weise dem Schutz der 
Interessen des Waldbesitzers. 
Durch die Errichtung sowie durch die dauerhafte Nutzung eines 
Gebäudes in unmittelbarer Nähe zum Wald, würde insbesondere 

eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes erschwert 
und zusätzlich eingeschränkt werden. 

Unter Berücksichtigung, dass keine Waldbetroffenheit durch das 
Vorhaben festgestellt wird, ist die Einhaltung des Waldabstan-
des nach § 20 LWaldG M-V zu baulichen Anlagen nicht relevant. 
Aus forstlicher Sicht sind keine Konflikte im Sinne des LWaldG 

M-V erkennbar. 
Von Seiten des Forstamtes Neubrandenburg gibt es keine Ein-
wände gegen die vorgelegte 1. Änderung der erweiterten Ab-
rundungssatzung für den Ortsteil Letzin der Gemeinde Gnev-
kow. Das Einvernehmen wird durch unsere Behörde hergestellt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Das Einvernehmen des Forstamtes Neubrandenburg 

wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 
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10.  Bergamt Stralsund  
Frankendamm 17 
18439 Stralsund 

24.08.2023 Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme 1. 
Änderung der erweiterten Abrundungssatzung für den Ortsteil 
Letzin der Gemeinde Gnevkow berührt keine bergbaulichen Be-
lange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie keine Belange 
nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des 

Bergamtes Stralsund. 
Für den Bereich der o.g. Maßnahme liegen zurzeit keine Berg-
bauberechtigungen oder Anträge auf Erteilung von Bergbaube-
rechtigungen vor. 

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange 
werden keine Einwände oder ergänzenden Anregungen vorge-
bracht. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf. 

     

11.  Straßenbauamt Neustrelitz 
Hertelstraße 8 
17235 Neustrelitz 

08.08.2023 Der Geltungsbereich dieser Satzung verläuft beidseitig der 
Kreisstraße MSE 61, so dass keine Bundes- bzw. Landesstraßen 
berührt werden, die sich in der Baulast des Landes befinden und 

durch das Straßenbauamt Neustrelitz verwaltet werden. 
Insofern gibt es seitens der Straßenbauverwaltung keine Be-
denken zum o.g. Entwurf der Gemeinde Gnevkow mit dem 
Stand April 2023. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-

tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 

     

12.  Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr, 
Referat Infra I 3 
Postfach 2963 
53019 Bonn 

21.07.2023 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage wer-
den Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt. Es bestehen da-
her zum angegebenen Vorhaben seitens der Bundeswehr als 
Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 

     

13.  Deutsche Telekom AG 
Technikniederlassung 
Postfach 2 29 
14526 Stahnsdorf 

24.07.2023 Im Planbereich befinden sich zahlreiche Telekommunikationsli-
nien der Deutschen Telekom AG. 

Wir werden zu gegebener Zeit zu den noch aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickelnden Bebauungsplänen detaillierte 
Stellungnahmen abgeben. 
In den Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan ist ein 

Hinweis aufzunehmen, dass bei der Aufstellung der Bebauungs-
pläne in allen Straßen geeignete und ausreichende Trassen für 
die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorgesehen 

werden. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müs-
sen weiterhin gewährleistet bleiben. 
Wir bitten Sie, uns nach Bekanntmachung des Planes eine Aus-
fertigung mit Erläuterungsbericht zu übersenden. 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Die vorgetragenen Planungsunterlagen befassen eine 

Städtebauliche Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB über 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil. Es handelt 
sich nicht um einen Flächennutzungsplan gemäß § 5 
BauGB oder einen Bebauungsplan gemäß § 8 BauGB. 

Mit einer Städtebaulichen Satzung kann die Gemeinde 
Gnevkow für einen zusammenhängenden Siedlungsbe-
reich eine geordnete städtebauliche Entwicklung ge-

währleisten und dabei sowohl eigene Interessen als 
auch Belange der Bürger berücksichtigen. Dabei sollen 
das Ortsbild erhalten, der Innenbereich gefördert, ein 
geordneter Siedlungsrand gesichert oder Siedlungslü-
cken vermieden werden. Bauvorhaben, die den allge-
meinen Bauvorschriften entsprechen, können ohne 
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Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom ist zu beach-

ten. 

Bebauungsplan genehmigt werden, wenn die Gemeinde 

über eine rechtskräftige Abrundungssatzung verfügt. 
Demnach ist die Aufstellung von Bebauungsplänen für 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Letzin nicht 
vorgesehen. Der Deutschen Telekom AG wird nach dem 
Inkrafttreten dieser Satzung eine Ausfertigung zur Ver-
fügung gestellt. 

Dennoch wird folgender Hinweis redaktionell in die Text-
satzung aufgenommen: 
In Genehmigungsverfahren von Bauvorhaben im Orts-

teil Letzin sind in allen Straßen geeignete und ausrei-
chende Trassen für die Unterbringung der Telekommu-
nikationslinien der Deutschen Telekom AG vorzusehen. 

     

14.  e.dis AG 
Langewahler Straße 60 
15517 Fürstenwalde/ Spree 

24.07.2023 Anbei übersenden wir Ihnen die gewünschte Spartenauskunft. 
Achtung: Ihr Anfragebereich liegt in einer Sperrfläche der E.DIS 
Netz GmbH. 
Das rot umrandete Gebiet auf den Plänen stellt den Anfragebe-

reich dar. 
Folgende Planauszüge und sonstige Dokumente wurden über-
geben: 

 
Bitte beachten Sie hierzu die Bestätigung über erfolgte Planaus-

kunft / Einweisung, insbesondere die Informationen zu 'Örtliche 
Einweisung / Ansprechpartner' auf Seite 3, die 'Besonderen Hin-
weise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schutz der Verteilungs-
anlagen und die beigefügten Pläne. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-

bedarf 
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Weitere besondere Hinweise: 

Hinweise: 
Achtung: Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom 19. Juli 2023 
und teilen Ihnen mit, dass gegen die 1. Änderung der erweiter-
ten Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin der Gemeinde 
Gnevkow keine Bedenken bestehen. Im angefragten Gebiet be-
finden sich Leitungen und Anlagen unseres Unternehmens 

(siehe beiliegende Spartenauskunft 0896017). Sollte eine Um-
verlegung von Leitungen erforderlich werden, erbitten wir einen 
rechtzeitigen Antrag, aus welchem die Baugrenzen ersichtlich 

sind. Auf dieser Grundlage werden wir dem Antragsteller ein 
entsprechendes Angebot für die Umverlegung unserer Anlagen 
unterbreiten. Die beigefügten Bestandsunterlagen beziehen 
sich nur auf das angefragte Gebiet. Bei darüber hinausgehenden 

Vorhaben und Planungen ist eine erneute Bestandsplanauskunft 
erforderlich. Wir bitten Sie, unseren Anlagenbestand bei Ihrer 
Vorhabenkonkreten Planung zu berücksichtigen. 

     

15.  GDMcom 
Maximilianallee 4 
04129 Leipzig 

27.07.2023 Bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt 
GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für die folgenden 
Anlagenbetreiber: 

 
 
Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur 
für die Anlagen der vorgenannten Unternehmen, so dass noch 
mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei de-

nen weitere Auskünfte einzuholen sind! 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-

bedarf 
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Anhang – Auskunft Allgemein 

ONTRAS Gastransport GmbH 
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) 
VNG Gasspeicher GmbH 

Erdgasspeicher Peissen GmbH 
 
Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine 
zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten Anlagenbe-
treiber/s. 
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben. 
 

Auflage: 
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder ver-

lagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten Planungs-
grenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute An-
frage durchzuführen. 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgese-

hen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig - also min-
destens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu er-
folgen. 
 
Weitere Anlagenbetreiber 
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Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen 

Dritter befinden können, für die GDMcom für die Auskunft nicht 
zuständig ist. 

     

16.  GASCADE Gastransport GmbH 
Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 

28.07.2023 Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der 

Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH so-
wie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchti-
gung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt 

die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein. 
Für externe Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt 

sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeinträchtigen und nicht 
im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Sollten 
externe Flächen zur Deckung des Kompensationsbedarfs erfor-
derlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden Plan-
unterlagen zur Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung der 
Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht 

ausreichend. 
Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 

     

17.  Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 
19061 Schwerin 

07.08.2023 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 

Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaß-

nahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden 
sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unse-
rerseits derzeit nicht geplant. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 

bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 

     

18.  50Hertz Transmission GmbH 
Heidestraße 2 
10557 Berlin 

24.07.2023 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im 
Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH 
betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -
kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit ge-
plant sind. 

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen 
Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission 
GmbH. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 

     

19.  IHK Neubrandenburg 
Postfach 110253 
17042 Neubrandenburg 

28.08.2023 Nach Prüfung der Unterlagen gibt es aus Sicht der Industrie- 
und Handelskammer Neubrandenburg für das östliche Mecklen-
burg-Vorpommern keine Anmerkungen oder Hinweise zum vor-
liegenden Entwurfsstand. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 
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20.  Handwerkskammer Ostmecklen-
burg-Vorpommern 
Friedrich-Engels-Ring 11 
17033 Neubrandenburg 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

21.  Wasser- und Bodenverband 
„Untere Tollense / Mittlere 
Peene“ 
Anklamer Straße 10 
17126 Jarmen 

27.07.2023 Entsprechend Ihrer Aufforderung zur Stellungnahme vom 

19.07.2023 teilen wir Ihnen mit, dass seitens des Verbandes, 
unter Beachtung und Einhaltung der Forderungen und Auflagen 
bezüglich der Unterhaltungsarbeiten an Gewässern 2. Ordnung, 

der o.g. Änderung der Abrundungssatzung grundsätzlich zuge-
stimmt werden kann. 
Wie in der beigefügten Übersichtskarte kenntlich gemacht, be-
finden sich sowohl offene als auch verrohrte Gewässer 2. Ord-

nung im Umfeld des Änderungsbereiches. Die vorhandenen Ge-
wässer L 130 D (westlich) und die Gewässer L 132 D und BU 
125 (östlich) werden durch unseren Verband unterhalten. Für 
jährlich wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen (Mahd und 
Grundräumung), oder Instandsetzung- und Reparaturarbeiten 
bei Rohrleitungen, muss die Erreichbarkeit der Gewässer für 
den WBV in dem gesamten Gebiet jederzeit gesichert sein. Zu-

wegungen zu Gewässern für Fahrzeuge oder Baugeräte müssen 

dauerhaft gewährleistet sein. In möglichen Zaunanlagen sind 
Tore für die Zufahrt vorzusehen. Der Grundstückseigentümer 
hat die anfallenden Unterhaltungsarbeiten unentgeltlich zu dul-
den. 
Durch das Vorhaben darf es zu keiner Beeinträchtigung der 

Funktionsfähigkeit der Gewässer kommen. Mögliche Kabelkreu-
zungen sind in einem Mindestabstand von 1,5 m unterhalb der 
Rohr-/ Grabensohle im Schutzrohr zu verlegen. Die Querung ist 
entsprechend zu kennzeichnen. Bei allen zu errichtenden bauli-
chen Anlagen (Häuser, Gartenhäuschen, Pools oder Geräte-
schuppen), oder sonstigen Bauwerken ist ein beidseitiger, be-
bauungsfreier Mindestabstand von 7 m zur Gewässerachse ein-

zuhalten. Feste Überbauungen, Einfriedungen oder Überpflan-

zungen von Rohrabschnitten jeglicher Art sind in diesem Korri-
dor ebenfalls zu unterlassen. 
Ein Vorkommnis möglicher Flächendränage ist gegebenenfalls 
bei dem jeweiligen Flächeneigentümer (Bewirtschafter) in Er-
fahrung zu bringen. Der WBV ist nur mit entsprechender Eigen-
tümererklärung befugt Informationen beizubringen. Es handelt 

sich hierbei zwar nicht um Gewässer 2. Ordnung, es sollte je-
doch aus wasserwirtschaftlicher Sicht von den gleichen Anfor-
derungen und Vorgaben zur Baufreiheit ausgegangen werden. 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Durch 
die Änderungen der beschriebenen Planung zur 1. Än-
derung der erweiterten Abrundungssatzung, werden die 

durch den WBV benannten Flächen nicht berührt. Die 
Erreichbarkeit der Gewässer für den WBV in dem ge-
samten Gebiet bleiben wie bisher auch gesichert. 
Ebenso bleiben die bisherigen Zuwegungen zu Gewäs-

sern für Fahrzeuge oder Baugeräte dauerhaft gewähr-
leistet. Bisher nutzbare Tore in Zaunanlagen bleiben er-
halten.  
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lfd. 

Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  

öffentlicher Belange 

Datum der  

Stellung-

nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Vorhandene Dränanlagen müssen gesichert und bei Bedarf re-

pariert werden. Die Notwendigkeit einer Anlagensicherung ist 
im Verlauf einzelner Vorhaben zu prüfen. 
Rohrleitungsverläufe und Tiefenlagen können, falls notwendig, 
anhand von Oberflurschächten vor Ort erkundet werden. Bei 
unbekannten Verläufen können Suchschachtungen und Einmes-
sungen erforderlich werden. 

Sollten im Zuge von Einzelmaßnahmen, Gewässerbenutzungen 
insbesondere in Form von Wassereinleitungen erforderlich wer-
den, so sind diese gesondert zu beantragen. In jedem Fall hat 

sich ein Einleiter eigenständig um eine geeignete Rückstausi-
cherung zu kümmern. 
Diese Stellungnahme stellt keine wasserrechtliche Erlaubnis im 
Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes dar. Sie kann jedoch zu de-

ren Beantragung bei der unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses mit herangezogen werden. 
Sollte die Maßnahme in einem für den Verband relevanten Um-
fang geändert oder erweitert werden, so ist der Verband erneut 
zu beteiligen. 
Für eine Einweisung vor Ort steht der WBV gerne zur Verfügung. 

     

22.  Gesellschaft für Kommunale 
Umweltdienste mbH (GKU) 
OstmecklenburgVorpommern 
Teetzlebener Chaussee 5 
17087 Altentreptow 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

23.  Bauernverband MV 
Trockner Weg 1b 
17034 Neubrandenburg 

19.07.2023 Zuständigkeitshalber haben wir Ihre E-Mail an den zuständigen 
Regionalbauernverband weitergeleitet mit der Bitte um Prüfung 
und Abgabe einer etwaigen Stellungnahme. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf 

     

24.  Staatliches Bau- und Liegen-

schaftsamt Neubrandenburg 
Neustrelitzer Straße 121 
17033 Neubrandenburg 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

25.  BUND M-V 
Wismarsche Str. 152 
19053 Schwerin 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

26.  NABU M-V 
Wismarsche Str. 146 
19053 Schwerin 

 Es liegt keine Stellungname vor.  
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27.  Gemeinde Gültz 
über Amt Treptower Tollense-
winkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

28.  Gemeinde Golchen 
über Amt Treptower Tollense-
winkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

29.  Gemeinde Altenhagen 
über Amt Treptower Tollense-
winkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

30.  Gemeinde Sarow 
über Amt Demmin-Land 
Goethestraße 43 
17109 Demmin 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

31.  Gemeinde Hohenmocker 
über Amt Demmin-Land 
Goethestraße 43 
17109 Demmin 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

32.  Evangelisch-Lutherischer Kir-
chenkreis MV – Kirchenkreisver-
waltung 
Außenstelle Neubrandenburg 
2.Ringstraße 203 
17033 Neubrandenburg 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

33.  Deutsche Bahn AG 
DB-Immobilien Region Ost  
Caroline-Michaelis-Straße 5-11 
10115 Berlin 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

34.  Autobahn des Bundes 
Niederlassung Nordost, Außen-
stelle Güstrow 
Krakower Chaussee 2a 
18273 Güstrow/Klueß 

25.07.2023 Nach Prüfung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterla-
gen möchten wir Ihnen mitteilen, dass gegen das o.g. Vorhaben 

in verkehrlicher und straßenbaulicher Hinsicht keine Bedenken 
bestehen, da die Belange der Autobahn GmbH nicht berührt 
werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 

bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 

     

35.  "Mecklenburg-Vorpommersche 

Verkehrsgesellschaft mbH 
(MVVG) 

 Es liegt keine Stellungname vor.  
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Quitzerower Weg 13e 
17109 Demmin 

     

36.  Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH  
John-Schehr-Strasse 1 
17033 Neubrandenburg 

26.07.2023 In den von Ihnen angegebenen Geltungsbereichen befinden sich 

keine Anlagen der neu.sw-Unternehmensgruppe. 
Für gezielte Anfragen zu unseren Leitungsnetzen übersenden 
wir Ihnen den anliegenden Übersichtsplan mit Darstellung un-
serer Versorgungsgebiete. 
Somit können Sie bereits vor der Beantragung von Be-
standsauskünfte oder Schachtscheinunterlagen prüfen, ob wir 
als Versorgungsunternehmen bei Planungen oder vor Bauaus-

führungen beteiligt werden müssen. 
Wir betreiben demnach ausschließlich Anlagen innerhalb der 

farblich markierten Flächen. Die Ortslagen Stavenhagen und 
Neustrelitz sind nur zur Orientierung dargestellt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-
tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 

     

37.  Landgesellschaft M-V GmbH 
Lindenallee 2a 
19067 Leezen 

 Es liegt keine Stellungname vor.  

     

38.  Bauernverband 
Altentreptow e.V. 
Trockener Weg 1b 
17034 Neubrandenburg 

28.08.2023 Die geplante Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung der 
oben genannten Gemeinde hat keinen Einfluss auf die Landwirt-
schaft und keine Relevanz auf die Umwelt. 

Als Bauernverband Altentreptow e.V. können wir daher keine 
Einwände oder Anmerkungen feststellen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werde keine Belange vorgetragen, die nicht bereits 
bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen berücksich-

tigt wurden. Mithin besteht kein weiterer Abwägungs-
bedarf 
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Satzung über die 1. Änderung der Erweiterten Abrun-

dungssatzung für den Ortsteil Letzin 

der Gemeinde Gnevkow 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) in 

Verbindung mit der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-

V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 

2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V 

S. 1033), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 

.................... folgende 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung für 

den Ortsteil Letzin der Gemeinde Gnevkow im Verfahren gem. § 34 Abs. 4 

BauGB, bestehend aus der Textsatzung und der Begründung erlassen: 

 

§ 1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 

2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. 

der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 

28), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern 

(Kommunalverfassung-KV M-V) i d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 

2011 (GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 6. Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 12, 247), zuletzt geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Gnevkow in der aktuellen Fassung 

 

§ 2 Plangrundlagen 

o Erweiterte Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin der Gemeinde 

Gnevkow, rechtskräftig seit dem 10.12.1997 

 

§ 3 Räumlicher Geltungsbereich 

Die 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung für den Ortsteil Let-

zin der Gemeinde Gnevkow umfasst die ausgewiesenen Abrundungsflächen 

des Geltungsbereichs der seit dem 10.12.1997 rechtskräftigen Satzung. 
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Die Änderungsflächen sind im anliegenden Lageplan (Anlage 1) gekenn-

zeichnet. Der Lageplan ist insoweit Bestandteil der Satzung. 

 

§ 4 Festsetzungen für Abrundungsflächen 

1  Festsetzungen für Wohnungsneubauten nach § 9 Abs. 1 und 2 

BauGB 

1.1  „Es ist eine offene Bauweise mit Einfamilienhäusern als Einzel- oder 

Doppelhaus gestattet.“ bleibt bestehen. 

1.2  „Es wird ein Vollgeschoss als zulässig festgelegt. Die maximale 

Traufhöhe darf dabei 4,00 m und die Erdgeschossfußbodenhöhe 0,50 

m zum dazugehörenden Grundstücksgelände nicht überschreiten. Als 

Traufhöhe gilt dabei die Höhe der Längsfront bis zur Dachhaut.“  wird 

ersatzlos gestrichen. 

1.3  „Nebengebäude müssen hinter der vorderen Fluchtlinie der Wohnge-

bäude stehen. Am günstigsten sind Standorte hinter der hinteren 

Fluchtlinie der Hauptgebäude.“ wird ersatzlos gestrichen. 

1.4  „Als Ausgleich für die Versiegelung auf den Abrundungsflächen nach 

§ 4 Abs. 2a BauGB-MaßnahmeG ist je Grundstück straßenseitig ein 

einheimischer Laubbaum mit StU > 12 cm, 3x verschult, zu pflanzen 

und dauerhaft zu pflegen.“ bleibt bestehen. 

1.5  „Auf den Abrundungsflächen gemäß § 4 Abs. 2a BauGB-MaßnahmeG 

ist nur Wohnbebauung zulässig.“ bleibt bestehen. 

 

2  Gestalterische Festsetzungen in Form örtlicher Bauvorschrif-

ten auf der Grundlage der LBauO M-V § 86 

2.1  „Die Hauptgebäude müssen einen rechteckigen Grundriß mit einem 

Seitenverhältnis größer 1:1,15 und ein Sattel- oder Krüppelwalm-

dach mit roten bis rotbraunen Dachsteinen sowie einer Neigung von 

38 – 52 ° haben.“ wird ersatzlos gestrichen. 

 

3  Nachrichtliche Übernahme zum Denkmalschutz nach § 9 Abs. 

6 BauGB 

3.1  Die untere Denkmalschutzbehörde ist in Genehmigungsverfahren von 

Vorhaben in unmittelbarer Umgebung des o.g. Baudenkmals „Gehöft 

Harker“ zu beteiligen. 
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Hinweise 

(Nr. 1 – 5 übernommen aus der rechtskräftigen Bestandssatzung, 

Nr. 6 – 8 wurden nachrichtlich übernommen) 

1. Der Beginn von Erdarbeiten 4 Wochen vorher schriftlich und verbind-

lich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Bo-

dendenkmalpflege anzuzeigen. 

2. Wenn während Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinset-

zungen, Münzen u. ä.) oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 

werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 – 3 des DSchG M-V unverzüg-

lich der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Diese Anzeige-

pflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 

Grundstückseigentümer oder zufälligen Zeugen, die den Wert des 

Gegenstands erkennen. Die Fundstellen sind bis zum behördlichen 

Widerruf bzw. fünf Werktage nach Zugang der Anzeige im unverän-

derten Zustand zu belassen. 

3. Alle Bäume mit einem Stammdurchmesser von > 15 cm in 100 cm 

Höhe über dem Erdboden, Großsträucher ab 3 m Höhe sowie Feldhe-

cken ab 10 m Länge haben lt. BaumSchVO des Landkreises Demmin 

§ 1 Bestandsschutz. 

4. Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen 

sowie bei wesentlichen Änderungen der Erdoberfläche ausgehoben 

wird, ist gemäß § 202 BauGB im nutzbaren Zustand zu erhalten und 

vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. 

5. Innerhalb der Trinkwasserzone II hat Neubebauung zu unterbleiben.  

6. Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über das amtliche 

Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und 

Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 

(GVOBl. M-V S. 713) gesetzlich geschützt: 

− Vermessungsmarken dürfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer 

Lage verändert oder entfernt werden. 

− Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungs-

marken des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine 

kreisförmige Schutzfläche von zwei Metern Durchmesser weder 

überbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise verändert 

werden. Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmar-

ken von Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D auch zu-

künftig für satellitengestützte Messverfahren (z.B. GPS) nutzen 

zu können, sollten im Umkreis von 30 m um die Vermessungs-

marken Anpflanzungen von Bäumen oder hohen Sträuchern ver-

mieden werden. Dies gilt nicht für Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ord-

nung. 
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− Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der 

Vermessungsmarken dürfen nicht gefährdet werden, es sei denn, 

notwendige Maßnahmen rechtfertigen eine Gefährdung der Ver-

messungsmarken. 

− Wer notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische 

Festpunkte gefährdet werden können, hat dies unverzüglich dem 

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen mitzu-

teilen. 

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefährdet sind, 

ist rechtzeitig (ca. 4 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme) ein An-

trag auf Verlegung des Festpunktes beim Amt für Geoinformation, 

Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen. Ein Zuwiderhandeln 

gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine Ord-

nungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro ge-

ahndet werden 

7. In Genehmigungsverfahren von Bauvorhaben im Ortsteil Letzin sind 

in allen Straßen geeignete und ausreichende Trassen für die Unter-

bringung der Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom AG 

vorzusehen. 

 

Verfahrensvermerke 

1. Ein Katastervermerk ist nicht erforderlich, da die Textsatzung aus-

schließlich der Aufhebung textlicher Festsetzungen der seit dem 

10.12.1997 rechtskräftigen Erweiterten Abrundungssatzung für den 

Ortsteil Letzin der Gemeinde Gnevkow dient. Einer geometrisch ein-

wandfreien Darstellung baulicher Anlagen, Straßen, Wege und Plätze 

bedarf es im Zusammenhang mit dieser Textsatzung nicht. 

 

 

             Der Bürgermeister 

Gnevkow, den ...............  Siegel      ......................... 

 

 

2. In ihrer Sitzung vom ………………. stellte die Gemeindevertretung die 

1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung auf. Die ortsübliche 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte im amtlichen 

Mitteilungsblatt des Amtes Treptower Tollensewinkel dem "Amtsku-

rier" Nr. ……. am ……………….. 
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Mit Schreiben vom ………………. wurde die zuständige Raumordnungs-

behörde zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 

Abs. 4 BauGB beteiligt. 

Die Gemeindevertretung hat am …………… den Entwurf der Textsat-

zung beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Die Be-

gründung wurde gebilligt und ebenfalls zur öffentlichen Auslegung 

bestimmt. 

Der Entwurf der 1. Änderung, bestehend aus der Textsatzung und 

der Begründung, hat in der Zeit vom ………………. bis ………………. wäh-

rend der Dienststunden im Amt Treptower Tollensewinkel sowie auf 

der Internetseite des Amtes Treptower Tollensewinkel unter 

http://www.stadt-altentreptow.de nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 

ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Be-

denken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann 

schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am 

………………. im Mitteilungsblatt des Amtes Treptower Tollensewinkel 

dem "Amtskurier" Nr. ……. bekannt gemacht worden. 

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

………………. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

 

 

             Der Bürgermeister 

Gnevkow, den ...............  Siegel      ......................... 

 

 

3. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anre-

gungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher 

Belange am ………………. geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.  

Die 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung, bestehend aus 

der Textsatzung, wurde am ………………. von der Gemeindevertretung 

als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde mit Beschluss der 

Gemeindevertretung vom ....................... gebilligt. 

 

 

             Der Bürgermeister 

Gnevkow, den ...............  Siegel      ......................... 
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4. Die Textsatzung über die 1. Änderung der seit dem 10.12.1997 

rechtkräftigen Erweiterten Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin 

wird hiermit ausgefertigt. 

 

 

             Der Bürgermeister 

Gnevkow, den ...............  Siegel      ......................... 

 

 

5. Die 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung und die Stelle, 

bei der diese Satzung auf Dauer während der Dienststunden von al-

len Interessenten eingesehen werden kann und Auskunft über den 

Inhalt zu erhalten ist, wurden am ............... ortsüblich bekannt 

gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung und 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 

der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§§ 

214, 215 BauGB i. V. m. § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter Fälligkeit 

und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hinge-

wiesen worden. Die Satzung ist am ...............in Kraft getreten. 

 

 

             Der Bürgermeister 

Gnevkow, den ...............  Siegel      ......................... 
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Begründung 
Juli 2024 

 
-Satzung- 
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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 

Die Erweiterte Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin der Gemeinde Gnev-

kow trat am 10.12.1997 in Kraft. Die wirksame Satzung definiert die allge-

meine Zulässigkeit von Vorhaben mit den entsprechend getroffenen Festset-

zungen für die Abrundungsflächen. Belange von Natur, Landschaft und Umwelt 

wurden bereits in der abwägenden Entscheidung der Gemeinde hinreichend 

berücksichtigt.  

Die Gemeinde Gnevkow verzeichnet eine stetige Nachfrage zu Grundstücken 

für die Bebauung mit Einfamilienhäusern. Die mit Satzungsbeschluss be-

schlossenen Festsetzungen für die Abrundungsflächen nach § 86 LBauO M-V 

führen zu einer erheblichen Beschränkung der baulichen Entwicklung in der 

Ortslage Letzin. Vor allem Bauvorhaben mit abweichenden Dachfor-

men/Dachneigungen können nicht realisiert werden. Das führt insbesondere 

dazu, dass sich potenzielle Bauherren gegen eine Lückenbebauung in dem 

Ortsteil Letzin entscheiden. Dieser Trend hält seit Jahren an. 

Die Gemeinde ist bestrebt die Abwanderung von jungen Familien und Bürgern 

aus der ländlichen Umgebung zu verhindern und somit die Gemeinde auch in 

der Zukunft zu stärken. Da sich die Gemeinde Gnevkow mit ihrer attraktiven 

naturräumlichen Lage und der guten verkehrlichen Anbindung gut als Wohn-

standort eignet, möchte die Gemeinde den Anfragen nachkommen und beab-

sichtigt die Aufhebung der Hemmnisse einer baulichen Entwicklung, um die 

Attraktivität des ländlichen Bauens in der Ortslage Letzin zu steigern. 

In der Auseinandersetzung mit der vorliegenden Satzung über die erweiterte 

Abrundung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Letzin sind dabei insbe-

sondere die Festsetzungen nach § 9 BauGB sowie die gestalterischen Festset-

zungen auf der Grundlage des § 86 LBauO M-V in den Focus gerückt. In die-

sem Zusammenhang wurde ihre Daseinsberechtigung hinterfragt. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gnevkow hat die Aufstellung der 1. 

Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin der Ge-

meinde Gnevkow in ihrer öffentlichen Sitzung am 03.05.2023 beschlossen. 
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. Novem-

ber 2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. 

der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 

28), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 

1033 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern 

(Kommunalverfassung-KV M-V) i d. F. der Bekanntmachung vom 13. 

Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 6. Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 12, 247), zuletzt geändert durch Arti-

kel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Gnevkow in der aktuellen Fassung  

 

2.2 Planungsgrundlagen 

o Erweiterte Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin der Gemeinde 

Gnevkow, rechtskräftig seit dem 10.12.1997 
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3. Räumlicher Geltungsbereich 

Die 1. Änderung der Erweiterten Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin 

der Gemeinde Gnevkow umfasst die ausgewiesenen Abrundungsflächen des 

Geltungsbereichs der seit dem 10.12.1997 rechtskräftigen Satzung. 

 

Abbildung 1: Karte der rechtskräftigen Satzung; die Änderungsbereiche der 1. Änderung 

sind rot markiert 
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4. Inhalt der 1. Änderung der Bestandssatzung  

 

1  Festsetzungen für Wohnungsneubauten nach § 9 Abs. 1 und 2 

BauGB 

1.1  „Es ist eine offene Bauweise mit Einfamilienhäusern als Einzel- oder 

Doppelhaus gestattet.“ bleibt bestehen. 

1.2  „Es wird ein Vollgeschoss als zulässig festgelegt. Die maximale 

Traufhöhe darf dabei 4,00 m und die Erdgeschossfußbodenhöhe 0,50 

m zum dazugehörenden Grundstücksgelände nicht überschreiten. Als 

Traufhöhe gilt dabei die Höhe der Längsfront bis zur Dachhaut.“  wird 

ersatzlos gestrichen. 

1.3 „Nebengebäude müssen hinter der vorderen Fluchtlinie der Wohnge-

bäude stehen. Am günstigsten sind Standorte hinter der hinteren 

Fluchtlinie der Hauptgebäude.“ wird ersatzlos gestrichen. 

1.4  „Als Ausgleich für die Versiegelung auf den Abrundungsflächen nach 

§ 4 Abs. 2a BauGB-MaßnahmeG ist je Grundstück straßenseitig ein 

einheimischer Laubbaum mit StU > 12 cm, 3x verschult, zu pflanzen 

und dauerhaft zu pflegen.“ bleibt bestehen. 

1.5 „Auf den Abrundungsflächen gemäß § 4 Abs. 2a BauGB-MaßnahmeG 

ist nur Wohnbebauung zulässig.“ bleibt bestehen. 

 

2  Gestalterische Festsetzungen in Form örtlicher Bauvorschrif-

ten auf der Grundlage der LBauO M-V § 86 

2.1 „Die Hauptgebäude müssen einen rechteckigen Grundriß  mit einem 

Seitenverhältnis größer 1:1,15 und ein Sattel- oder Krüppelwalm-

dach mit roten bis rotbraunen Dachsteinen sowie einer Neigung von 

38 – 52 ° haben.“ wird ersatzlos gestrichen. 

 

3  Nachrichtliche Übernahme zum Denkmalschutz nach § 9 Abs. 6 

BauGB 

3.1 Die untere Denkmalschutzbehörde ist in Genehmigungsverfahren von 

Vorhaben in unmittelbarer Umgebung des o.g. Baudenkmals „Gehöft 

Harker“ zu beteiligen. 
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Nachrichtlich übernommene Hinweise 

1. Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über das amtliche Geoin-

formations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Vermessungs-

gesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 713) 

gesetzlich geschützt: 

− Vermessungsmarken dürfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage 

verändert oder entfernt werden. 

− Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken 

des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisförmi-

ge Schutzfläche von zwei Metern Durchmesser weder überbaut noch 

abgetragen oder auf sonstige Weise verändert werden. Um die mit 

dem Boden verbundenen Vermessungsmarken von Lagefestpunkten 

der Hierarchiestufe C und D auch zukünftig für satellitengestützte 

Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu können, sollten im Umkreis von 

30 m um die Vermessungsmarken Anpflanzungen von Bäumen oder 

hohen Sträuchern vermieden werden. Dies gilt nicht für Lagefest-

punkte (TP) 1.-3. Ordnung. 

− Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Ver-

messungsmarken dürfen nicht gefährdet werden, es sei denn, not-

wendige Maßnahmen rechtfertigen eine Gefährdung der Vermes-

sungsmarken. 

− Wer notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Fest-

punkte gefährdet werden können, hat dies unverzüglich dem Amt für 

Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen mitzuteilen. 

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefährdet sind, ist 

rechtzeitig (ca. 4 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme) ein Antrag auf 

Verlegung des Festpunktes beim Amt für Geoinformation, Vermessungs- 

und Katasterwesen zu stellen. Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten 

gesetzlichen Bestimmungen ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit ei-

ner Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden 

2. In Genehmigungsverfahren von Bauvorhaben im Ortsteil Letzin sind in al-

len Straßen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der 

Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom AG vorzusehen. 
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5.  Auswirkungen der 1. Änderung der Bestandssatzung  

Die Aufhebung der Festsetzung unter 1.2 erhöht die Flexibilität der Woh-

nungsbautypen. Zukünftig können Wohnhäuser mit mehr als einem Vollge-

schoss errichtet werden. 

Die Streichung der bauplanungsrechtlichen Festsetzung unter 1.3. sol l er-

möglichen, dass freistehende Nebengebäude (z.B. Carports) auch vor dem 

(eventuell zurück gesprungenen) Hauptgebäude angeordnet werden kön-

nen. 

Mit dem Verzicht auf die Darstellung der Firstrichtung wird gestattet, dass 

z. Bsp. quadratische Häuser im Bungalowstil mit Zeltdach, also ohne aus-

geprägten First, errichtet werden können. 

Mit der ersatzlosen Streichung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 

2.1 der Bestandssatzung wird durch die Gemeinde den Bauherren erstma-

lig die Möglichkeit eingeräumt, auch Häuser im Bungalowstil mit flachen 

Dächern deutlich unter 38° Dachneigung zu errichten. Auch auf Vorgaben 

zur farblichen Gestaltung der Dächer soll verzichtet werden. 

Die Gemeindevertretung ist sich der Tatsache bewusst, dass mit dem o.g. 

kompletten Verzicht auf bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 86 

LBauO M-V und damit unter anderem der Verzicht auf Regelungen zur 

Dachform, Dachneigung oder Farbgestaltung auch regionsuntypische Bau-

weisen zulässig werden. Dies wird jedoch als Belebung der ländlichen Ar-

chitektur wohlwollend betrachtet und im Hinblick auf die notwendige Tole-

ranz in einer modernen Gesellschaft mit großem Bedürfnis nach Individua-

lität explizit unterstützt. 
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6.  Umweltrelevanz der 1. Änderung der Bestandssatzung 

Mit der Textsatzung über die 1. Änderung der seit dem 10.12.1997 rechts-

kräftigen Erweiterten Abrundungssatzung für den Ortsteil Letzin der Ge-

meinde Gnevkow sind keine Änderungen hinsichtlich der grundsätzlichen 

Bebaubarkeit der Flächen in der Ortslage Letzin verbunden. Weder wurde 

die Grenze des klargestellten lnnenbereiches noch die Größe, der durch 

Abrundung und der durch erweiterte Abrundung zum lnnenbereich erhobe-

nen Flächen, einer neuerlichen Prüfung unterzogen. 

Die planungsrechtliche Festsetzung unter 1.4 wird beibehalten. Die Pflan-

zung eines einheimischen Laubbaums als Ausgleich für die Versiegelung 

auf den Abrundungsflächen bleibt somit bestehen.  

Da mit der 1. Änderung der Satzung ausschließlich gestalterische Regula-

rien und örtliche Bauvorschriften aufgehoben werden und sich daraus le-

diglich Fragen zur Ästhetik und der Einbindung der neu zu errichtenden 

Häuser in die Bebauung der Ortslage Letzin ergeben, wird festgestellt, 

dass durch die Satzungsänderung hinsichtlich der in § 1 Abs. 6 BauGB 

formulierten Umweltbelange keine Auswirkungen zu erwarten sind. Folg-

lich ist eine Umweltprüfung im Rahmen der 1. Änderung der Bestandssat-

zung nicht erforderlich. 
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